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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Widerruf rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakte nach  
§ 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 VwVfG 

 

Nach § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG)1 darf ein rechtmäßiger 
begünstigender Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, um schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu 
verhüten oder zu beseitigen. Im Gesetzentwurf wurde die Vorschrift unter anderem damit be-
gründet, dass die Regelung mit der ständigen Rechtsprechung des Preußischen Oberverwaltungs-
gerichts übereinstimme und das Individualinteresse „auch in einem modernen Rechtsstaat gegen-
über dringenden Erfordernissen des Gemeinwohls grundsätzlich zurückzutreten“ habe.2 

Die Bestimmung wird innerhalb der rechtswissenschaftlichen Literatur als Auffangtatbestand 
verstanden und der Begriff der schweren Nachteile für das Gemeinwohl eng ausgelegt. Eine An-
wendung des § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 VwVfG kommt somit nur in Betracht, wenn keine anderen 
Widerrufsgründe gemäß § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 - 4 VwVfG einschlägig sind. Auch dem Bundes-
verwaltungsgericht zufolge stellt die Vorschrift in ständiger Rechtsprechung 

  mit der Verhütung oder Beseitigung von schweren Nachteilen für das Gemeinwohl besonders strenge Anforderun-
gen an den Widerrufsgrund, ist jedoch ansonsten voraussetzungslos; insbesondere fordert sie keine Veränderung 
der Sach- oder Rechtslage und lässt damit ohne Weiteres die Durchbrechung der Bestandskraft zu. Angesichts des-
sen liegt es auf der Hand, dass mit schweren Nachteilen für das Gemeinwohl zwar nicht ausschließlich Allgemein-
interessen, sondern auch individuelle Träger von Rechtsgütern geschützt sein können […], deren verletztes Recht 
aber einen Rang aufweisen muss, der es zum Gemeinwohlbelang erhebt, und dessen Verletzung zudem so gravie-
rend sein muss, dass sie auch und gerade im Interesse der Allgemeinheit nicht hingenommen werden oder auf-
rechterhalten bleiben kann.3 

Der Widerrufsgrund nach Nr. 3 desselben Paragrafen setzt zwar ähnlich eine Gefährdung des öf-
fentlichen Interesses voraus, wenn kein Widerruf erfolgen würde. Da nach der Rechtsprechung 

 

1 Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt ge-
ändert am 25.06.2021 (BGBl. I S. 2154). 

2 BT-Drs. 7/910, S. 73. 

3 BVerwG, Beschluss vom 27.05.2015 - 3 B 5/15, Rn. 16, juris mit Hinweis auf BVerwGE 105, 6 (15 ff.). 
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des Bundesverwaltungsgerichts der Begriff des Gemeinwohls sowohl Allgemein- als auch Indivi-
dualinteressen umfasst, sind im Grunde auch öffentliche Interessen miterfasst. Über die Gefähr-
dung des öffentlichen Interesses hinaus setzt § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwVfG allerdings vor allem 
nachträglich eingetretene Tatsachen voraus. Diese müssen im Fall von § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 
VwVfG gerade nicht vorliegen. Diejenigen öffentlichen bzw. Allgemeininteressen, die Teil des 
Gemeinwohls im Sinne des § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 VwVfG sind, werden außerdem im Zusam-
menhang mit der Voraussetzung der schweren Nachteile wegen der Einordnung als Auffangtatbe-
stand eng ausgelegt. Dennoch werden in der Rechtsprechung teilweise beide Widerrufsgründe 
nebeneinander angewendet.4 

Als Anwendungsbeispiele des § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 VwVfG werden in Rechtsprechung und 
Literatur vor allem Notstandslagen wie Katastrophensituationen oder vergleichbare außerge-
wöhnliche Umstände angeführt. In der Rechtsprechung wurde z.B. der Widerruf eines Bescheids 
mit Auflagen für eine Versammlung gemäß § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 VwVfG in Kombination mit 
einem Versammlungsverbot wegen des Vorliegens schwerer Nachteile für die öffentliche Sicher-
heit für rechtmäßig erachtet, weil nicht ausreichend Polizeikräfte zur Gewährleistung der Sicher-
heit zu Verfügung standen.5 In einer ähnlichen Konstellation entschied ein anderes Gericht, dass 
schwere Nachteile für das Gemeinwohl im Fall eines „konkret drohenden Einsatzes von gemein-
gefährlichen Sprengmitteln“ vorliegen.6 Als Individualinteressen, die mit Gemeinwohlbelangen 
vergleichbar sind, werden außerdem beispielhaft „Leben und Gesundheit individueller Rechts-
träger“ genannt.7 Ein besonderes Anwendungsbeispiel ist die ausnahmsweise weite, unions-
rechtskonforme Auslegung im Fall von Veränderungen des Unionsrechts und die damit einherge-
henden Gefahren eines Verstoßes gegen Unionsrecht.8  

Demgegenüber sind von der Vorschrift schlichte Gefährdungen oder Beeinträchtigungen öffentli-
cher Interessen, Beeinträchtigungen des Eigentums Einzelner durch Planfeststellungsbeschlüsse,9 
schwierige Verkehrssituationen,10 Fluglärm11 oder das „Interesse der Allgemeinheit an der sparsa-
men Verwendung öffentlicher Mittel“12 bzw. fiskalische Interessen nach Rechtsprechung und 

 

4 Vgl. so z.B. VG Berlin, Urteil vom 31.05.2017 - 26 K 144.16, Rn. 44, juris; VG Leipzig, Urteil vom 22.04.2015 - 
1 K 988/11, Rn. 44 ff., juris. 

5 VG Leipzig, Urteil vom 22.04.2015 - 1 K 988/11, Rn. 48, juris. 

6 VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 03.09.2010 - 14 L 970/10, Rn. 82, juris. 

7 Vgl. dazu z.B. BVerwG, Beschluss vom 27.05.2015 - 3 B 5/15, Rn. 17, juris; VG Bayreuth, Urteil vom 
07.12.2020 - B 7 K 19.1055, Rn. 51, juris. 

8 Vgl. VGH Mannheim, Urteil vom 04.07.2018 - 5 S 2117/16, Rn. 47, juris 

9 BVerwG, Beschluss vom 27.05.2015 - 3 B 5/15, Rn. 16, juris; vgl. dazu ferner BVerfG, Nichtannahmebeschluss 
vom 01.06.2021 - 1 BvR 2374/15, Rn. 20, juris. 

10 OVG Berlin, Urteil vom 22.05.2003 - 6 B 17.03, Rn. 27, juris. 

11 Vgl. BVerwG, Urteil vom 28.04.2016 - 4 A 2/15, Rn. 39, juris. 

12 Vgl. VGH Mannheim, Urteil vom 03.07.2014 - 5 S 2429/12, Rn. 54, juris. 



Kurzinformation 
Widerruf rechtmäßiger begünstigender 
Verwaltungsakte nach  
§ 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 VwVfG 
 

 

 

 

Fachbereich WD 3 (Verfassung und Verwaltung) 

Wissenschaftliche Dienste Seite 3 

Literatur grundsätzlich nicht von der Vorschrift erfasst.13 Ferner liegen nach der Rechtsprechung 
keine schweren Nachteile für das Gemeinwohl im Fall eines etwaigen „unnötigen Abbruchs von 
Teilen des Bahnhofs und eine[r] jahrelange[n] ‚Baubrache‘ mit entsprechenden Erschwernissen 
für Bahnfahrgäste“ vor.14 

 

Kommentarliteratur: 

– Schoch, in: Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, Werkstand: 3. EL August 2022, VwVfG § 49 Rn. 118 ff., 132 ff. 

– Abel, in: Bader/Ronellenfitsch, Beck’scher Online-Kommentar, VwVfG, 61. Edition Stand: 01.07.2023, Rn. 64 ff. 

– Peuker, in: Knack/Henneke, VwVfG, 11. Aufl. 2020, § 49 Rn. 70 

 

 

*** 

 

13 Vgl. VG Ansbach, Urteil vom 09.04.2008 - AN 11 K 06.02671, Rn. 38, juris. 

14 Vgl. VGH München, Beschluss vom 27.06.2019 - 22 AE 19.40025, Rn. 29, juris. 


